
Gemeinde Südharz 
 

 
 
 

 

   
  Seite: 1/3 

Beschlussvorlage 
  

Vorlage-Nr: 
Status: 

Sitzungsdatum: 
 

21-574/2018 
öffentlich 

29.08.2018 

Beschlussfassung zur Beantragung von Fördermitteln aus dem 
Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen 
Sport, Jugend und Kultur" für die Thyragrotte Stolberg 

Bauamt 
 

 

Beratungsfolge  Gemeinderat Südharz 

 
Einbringer:  Bürgermeister   
 
Gesetzliche 
Grundlagen: 

Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt 

 
Beschlusstext: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Südharz beschließt, für die Sanierung des 
Freizeitbades "Thyragrotte" gemäß dem Projektaufruf 2018 Fördermittel aus dem 
Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, 
Jugend und Kultur" in Höhe von 4.000.000 € zu beantragen. 
 
Für Kommunen mit einer Haushaltsnotlage kann der Fördersatz 90 % betragen. 
Die Gemeinde als Träger des Freizeitbades "Thyragrotte" übernimmt den 
aufzubringenden Eigenanteil in Höhe von mindestens 445.000 €. 
 
Der Eigenanteil soll in den Jahren 2019 – 2021 aus der Investitionspauschale 
aufgebracht werden. 
 
Der beigefügte Investitionsplan 2019 wird in der vorliegenden Form beschlossen und 
soweit eine Fördermittelbestätigung vorliegt, in den Haushalt 2019 – 2021 
übernommen. 
 
Die Sanierung soll in den Jahren 2019 - 2021 erfolgen. 
 
Begründung:    
 
Das Freizeitbad "Thyragrotte" wurde am 06.12.1998 eröffnet. Sowohl die technischen 
als auch die baulichen Anlagen weisen einen starken Verschleiß auf.  
 
Insbesondere soll durch die Sanierung, neben der Gewährleistung eines zukünftigen 
reibungslosen Betriebes der energetischen Sanierung des Bades eine bedeutende 
Rolle zukommen. 
 
Die Sanierung soll im Jahr 2019, insbesondere mit dem dringend erforderlichen 
Austausch der Stützen im Außenbereich und der Erneuerung des Kassensystems 
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beginnen. Die Sanierung der Technik, Umkleide- und Sanitärbereiche soll in den 
Jahren 2020 und 2021 erfolgen. 
 
Ausgabenübersicht geplant: 
Jahr                 Gesamtausgabe         davon Fömi          Eigenmittel Gemeinde 
2019                  445.000 €                     400.000 €               45.000 € 
2020               2.000.000 €                  1.800.000 €             200.000 € 
2021               2.000.000 €                  1.800.000 €             200.000 € 
 
    
 
  Ansatz lt. HH Noch verfügbar 

 
Produktkonto 

   

 
Ertrag 4.000.000 € Aufwand 4.445.000 € 

 

 
Investition/  Ansatz lt. HH Noch verfügbar 

Produktkonto 
 

   

 
Einzahlungen  Auszahlungen  

 

 
Bemerkungen zur Wirtschaftlichkeit / Erträge / Aufwendungen in den Folgejahren 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Bemerkungen der Finanzverwaltung 

 
…………………………………………………… 

  
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates einschl. des  
Bürgermeisters: 21   
davon anwesend: 18  
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Ja-Stimmen:                    Nein-Stimmen:                           Enthaltungen: 

18 0 0 

  
Aufgrund des § 33 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) waren ../...  Mitglieder des Gemeinderates von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.  
 
 
 

Vorsitzender des Gemeinderates 
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